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 und anlässlich von Hansetag und Herbstsend in 
den Jahren 2017-2019 in der 
Altstadt/Bahnhofsviertel 

eine Öffnung von Verkaufsstellen am Sonntag in der 
Zeit von 13-18 Uhr nicht erlaubt werden? 
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BÜRGERENTSCHEID AM 6. NOVEMBER 2016 
 

 

1. Rechtliche Grundlagen  
 

Mit der in Nordrhein-Westfalen (NRW) 1994 geänderten Gemeindeordnung (GO) wur-

den die Instrumente „Bürgerbegehren“ und „Bürgerentscheid“ als neue Beteiligungs-

rechte der Bürgerinnen und Bürger in kommunalen Angelegenheiten eingeführt. Nach 

§ 26 GO NRW können die Bürgerinnen und Bürger mit dem Bürgerbegehren beantra-

gen, dass sie anstelle des Rates über eine Angelegenheit der Gemeinde mit einem 

Bürgerentscheid selbst entscheiden. Über den Weg eines Bürgerbegehrens bzw. eines 

Bürgerentscheides können die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt damit direkt Ein-

fluss auf das Leben in ihrer Stadt nehmen. Hierbei können sie sich direkt an den Rat 

oder (in Angelegenheiten von bezirklicher Bedeutung) an eine Bezirksvertretung wen-

den. Dieses Gremium prüft dann, ob es dem Bürgerbegehren (1. Stufe) folgt. Ent-

spricht das Gremium dem Bürgerbegehren nicht, kommt es zum Bürgerentscheid,  

d.h. die Bürgerinnen und Bürger entscheiden anstelle des Rates oder der Bezirksver-

tretung.  

Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

• Das Bürgerbegehren muss schriftlich als Frage formuliert sein, die mit "Ja" oder 

"Nein" beantwortet werden kann.  

• Es muss eine Kostenschätzung der Kommune beinhalten.  

• Mindestens 4 % der Bürgerinnen und Bürger1 einer Stadt müssen das Begehren 

unterzeichnen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift). Bei einem Begehren 

an eine Bezirksvertretung liegt der Wert - je nach Einwohnerzahl im Stadtbezirk - 

zwischen 5 und 9 %.  

Stichtag für die Feststellung der erforderlichen Zahl der Unterzeichnenden des 

Bürgerbegehrens ist die am 31.12. des Vorjahres ermittelte Zahl der Bürgerinnen 

und Bürger (§ 8 Abs. 3 Hauptsatzung). 

• Es müssen drei Personen genannt werden, die die Unterzeichnenden vertreten. 

 
                                                
1  Bürger ist, wer zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt ist (§ 21 Abs. 2 GO NRW). Wahlberechtigt ist, 

wer am Wahltag Deutsche(r) im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet 
hat und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in dem Wahlgebiet seine Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen seine Hauptwohnung hat (§ 7 Kommunalwahlgesetz). 
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Nach § 25 Abs. 4 GO NRW muss jede Liste mit Unterzeichnungen den vollen Wortlaut 

des Antrages erhalten und den Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift des 

Unterzeichners aufweisen. Lassen sich die Eintragungen nicht zweifelsfrei erkennen, 

sind diese als ungültig zu werten (§ 25 Abs. 4 Satz 2 i. V.m. § 26 Abs. 4 Satz 3 GO 

NRW).  

Bei Wahrung entsprechender Fristen kann auch ein Ratsbeschluss zum Gegenstand 

eines Bürgerbegehrens werden.  

 

Ist das Bürgerbegehren zulässig und entspricht der Rat einem Bürgerbegehren nicht, 

muss innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid durchgeführt werden.  

Eine Entscheidung ist herbeigeführt, wenn eine Mehrheit mit "Ja" bzw. "Nein" stimmt. 

Die Mehrheit muss mindestens 10 % der Wahlberechtigten betragen. Bei Stimmen-

gleichheit gilt die Frage als mit "Nein" beantwortet.  

Einige Angelegenheiten können nicht zum Gegenstand eines Bürgerentscheid werden, 

z. B.  

• Angelegenheiten des Landes oder des Bundes,  

• Angelegenheiten, die dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin vorbehalten sind 

(z.B. Fragen der inneren Organisation), 

• alle Personalangelegenheiten,  

• Haushalt und Gebühren einer Gemeinde,  

• Bauleitpläne,  

• Vorhaben, die ein Planfeststellungsverfahren erforderlich machen (siehe hierzu § 

26 Gemeindeordnung NRW). 

 

Der Bürgerentscheid wirkt wie ein Ratsbeschluss. Innerhalb einer Frist von zwei Jah-

ren kann er lediglich auf Initiative des Rates durch einen neuen Bürgerentscheid ab-

geändert werden.  
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2. Einleitung des Bürgerentscheids 2016 

2.1. Anlass des Bürgerbegehrens  

 

Der Rat hat am 11.5.2016 in öffentlicher Sitzung auf der Grundlage der Vorlage Nr. 

V/0255/2016 „Ordnungsbehördliche Verordnungen über das Offenhalten der Ver-

kaufsstellen im Stadtbezirk Münster-Mitte, Altstadt/Bahnhofsviertel, im Stadtbezirk 

Münster-Mitte, Bereich Hammer Straße, und im Stadtbezirk Münster-Hiltrup, Ortsteil 

Hiltrup“, folgenden Beschluss gefasst:  

„I. Sachentscheidung:  

Die als Anlage 1, Anlage 2 und Anlage 3 beigefügten ordnungsbehördlichen Verord-

nungen (Anlagen 1 bis 3 der Vorlage = Anlagen 2a bis 2c der Originalniederschrift) 

werden beschlossen.  

II. Finanzielle Auswirkungen:  

Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.“ 

Die Anlage 1 bis 3 der Vorlage enthalten die 

- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten der Verkaufsstellen im 

Stadtbezirk Münster-Mitte, Altstadt/Bahnhofsviertel für den 4.12.2016 (2. Ad-

vent) und für die Kalenderjahre 2017 bis 2019 

- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten der Verkaufsstellen im 

Stadtbezirke Münster-Mitte, Bereich Hammer Straße, am 2. Advent für die Ka-

lenderjahre 2016 bis 2019 

- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten der Verkaufsstellen im 

Stadtbezirke Münster-Hiltrup, Ortsteil Hiltrup, am 27.11.2016 (1. Advent). 

  

Gegen die beschlossene Ausweitung verkaufsoffener Sonntage richtete sich das Bür-

gerbegehren. Das Bürgerbegehren „Freier Sonntag Münster“ wurde eingereicht von 

Herrn Jochen Lüken, Herrn Pfarrer Hans Sanders und Herrn Pfarrer Martin Mustroph 

aus Münster. Die durch das Bürgerbegehren zur Entscheidung gebrachte Frage lautet: 

„Soll der Beschluss des Rates der Stadt Münster vom 11.5.2016 über das Offenhalten 

der Verkaufsstellen aufgehoben werden und damit  

- am 2. Advent der Jahre 2016 bis 2019 in der Altstadt/Bahnhofsviertel und entlang 

eines Teils der Hammer Straße,  

- und am 1. Advent des Jahres 2016 in Teilen des Ortsteils Hiltrup,  



8  Stadt Münster – Bürgerentscheid 2016 

- und anlässlich von Hansetag und Herbstsend in den Jahren 2017-2019 in der Alt-

stadt/Bahnhofsviertel  

eine Öffnung von Verkaufsstellen am Sonntag in der Zeit von 13-18 Uhr nicht erlaubt 

werden?“ 

2.2. Zulässigkeit des Bürgerbegehrens  

 

Das Bürgerbegehren „Freier Sonntag Münster“ ist auf eine Angelegenheit der Gemein-

de beschränkt (§ 26 Abs. 1 GO NRW), da sie inhaltlich vom Rat entschieden werden 

kann. Es ist dem Oberbürgermeister am 6.7.2016 persönlich in schriftlicher Form zu-

sammen mit den Unterschriftenlisten der das Begehren unterstützenden Bürgerinnen 

und Bürger übergeben worden. 

Zum Stichtag (31.12.2015) wurden 246 890 Wahlberechtigte ermittelt. Auf der 

Grundlage dieser Zahl beträgt das erforderliche 4 %-Quorum 9 876 Bürgerinnen und 

Bürger.  

Die Angaben werden von der Gemeinde geprüft (§ 26 Abs. 4 Satz 2 GO NRW).  

Die Überprüfung der eingereichten Unterschriftenlisten durch die Verwaltung kam zu 

folgendem Ergebnis:  

Zahl der Unterzeichnenden  10 942  

davon ungültige Unterschriften     1 035 

gültige Unterschriften    9 907  

 

Das erforderliche Quorum von mindestens 9 876 gültigen Unterschriften war mit 

9 907 testierten Unterstützungen erfüllt.  

Nach Prüfung aller Voraussetzungen hat der Rat am 31.8.2016 die Zulässigkeit des 

am 6.7.2016 eingereichten Bürgerbegehrens „Freier Sonntag Münster“ festgestellt. Im 

Anschluss daran wurde mehrheitlich vom Rat beschlossen, dem Bürgerbegehren nicht 

zu entsprechen und den Ratsbeschluss vom 11.5.2016 nicht aufzuheben.  

 

2.3. Durchführung des Bürgerentscheids  

2.3.1. Verfahren  

Da der Rat dem Bürgerbegehren nicht entsprochen hat, muss innerhalb von drei Mo-

naten ein Bürgerentscheid durchgeführt werden. Als Abstimmungstag wurde vom Ab-
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stimmungsleiter der 6. November 2016 festgesetzt. Alle Abstimmungsberechtigten 

erhielten eine Benachrichtigung über die zur Entscheidung zu bringende Frage, den 

Abstimmungstag, die Abstimmungszeit und den Abstimmungsort. Beigefügt war eine 

Informationsbroschüre, in der die Auffassungen der Initiatoren des Bürgerentscheids 

sowie der Fraktionen des Rates und von Oberbürgermeister Markus Lewe zusammen-

gefasst sind. Der jetzt durchgeführte Bürgerentscheid ist der fünfte in der Stadt Müns-

ter.1 

 

Das Stadtgebiet wurde auf der Grundlage der Kommunalwahlbezirke in 66 Abstim-

mungsbezirke und 33 Briefabstimmungsbezirke eingeteilt. Die Abstimmungsräume 

entsprachen den üblichen Wahllokalen. Gemäß der Satzung der Stadt Münster über 

das Verfahren zur Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden ist auch 

eine Briefabstimmung zulässig.  

 

2.3.2. Abstimmungsberechtigung  

Abstimmungsberechtigt ist, wer am Abstimmungstag  

• Deutsche(r) im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft (Uni-

onsbürger) besitzt, 

• das 16. Lebensjahr vollendet hat (d.h. am 6. November 2000 oder früher geboren 

ist),  

• seit mindestens 16 Tagen vor der Wahl, also seit dem 21. Oktober 2016 in Müns-

ter eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat und  

• nicht nach § 8 KWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.  

 

Als formelle Voraussetzung zur Teilnahme am Abstimmungsverfahren war es, wie bei 

allgemeinen Wahlen üblich, auch hier notwendig, entweder im Abstimmungsverzeich-

nis eingetragen zu sein oder einen Abstimmungsschein zu haben.  

 

  

                                                
1 Der erste Bürgerentscheid in Münster fand am 17. November 1996 statt, der zweite am 16.6.2002, der 

dritte am 27.4.2008 und der vierte am 16.9.2012. Weitergehende Informationen sind im Statistischen 
Bericht 4/1996, Seite 22 ff. sowie in den Beiträgen zur Statistik Nr. 81, Nr. 104 und Nr. 115 enthalten. 
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2.3.4. Stimmzettel  

 
 
 
 
 

Stimmzettel 
 

für  den 
Bürgerentscheid in der Stadt Münster 

am 06.  November 2016 
 

Sie haben eine Stimme. 
Bitte nur „Ja“ oder „Nein“ ankreuzen, sonst ist Ihre Stimme ungültig. 

  
Abstimmungsfrage:  

  
Soll der Beschluss des Rates der Stadt Münster vom 
11.5.2016 über das Offenhalten der Verkaufsstellen 
aufgehoben werden und damit  
 

- am 2. Advent der Jahre 2016 bis 2019 in der 
Altstadt/Bahnhofsviertel und entlang eines Teils der 
Hammer Straße,  

- und am 1. Advent des Jahres 2016 in Teilen des 
Ortsteils Hiltrup,  

- und anlässlich von Hansetag und Herbstsend in den 
Jahren 2017-2019 in der Altstadt/Bahnhofsviertel  

 

eine Öffnung von Verkaufsstellen am Sonntag in der Zeit 
von 13 - 18 Uhr nicht erlaubt werden? 
 
 

 
 

Ja  

 
 

  Ne in  
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3. Ergebnisse  
 

3.1. Abstimmungsbeteiligung  

 

An der Abstimmung zur Frage des Offenhaltens von Verkaufsstellen an bestimmten 

Sonntagen haben sich 55 232 der 247 124 abstimmungsberechtigten Münsteranerin-

nen und Münsteraner beteiligt. Die Abstimmungsbeteiligung betrug damit 22,3 %, 

eine für einen Bürgerentscheid in Münster niedrige Beteiligung.1 

 

Abbildung 1:  Abstimmungsbeteiligung nach Stadtbezirken beim Bürgerent-
scheid am 6.11.2016 

 

                                                
1 Beim Bürgerentscheid 1996 betrug die Beteiligung 33,9 %, beim Bürgerentscheid 2002 beteiligten sich 

31,6 % der Abstimmungsberechtigten, am Bürgerentscheid 2008 45 % und am Bürgerentscheid 2012 
40,3 %. Informationen hierzu enthalten der Statistische Bericht 4/1996, Seite 22 ff. und die Beiträge 
zur Statistik Nr. 81, 104 und 115. 
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Abbildung 2: Abstimmungsbeteiligung nach Kommunalwahlbezirken 
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Auf Ebene der Stadtbezirke verzeichnete der Stadtbezirk Münster-Ost mit 25,3 % die 

höchste Beteiligung, gefolgt vom Stadtbezirk Münster-Südost mit 23,1 %. Auch im 

Stadtbezirk Münster-Mitte lag die Abstimmungsbeteiligung mit 22,9 % über dem ge-

samtstädtischen Durchschnitt. Im Stadtbezirk Münster-West gaben 21,5 % der Ab-

stimmungsberechtigten ihre Stimme ab. Die niedrigste Beteiligung zeigte  sich mit 

17,8 % im Stadtbezirk Münster-Nord.  

Auf Ebene der Kommunalwahlbezirke wurde in Kreuz der höchste Beteiligungswert mit 

26,2 % erreicht. Über 25 % Beteiligung waren in Hiltrup-Ost (25,9 %), Gelmer/ Dyck-

burg (25,7 %), Handorf (25,4 %), Piusallee (25,3 %), Düesberg (25,3 %), Rumphorst 

(25,2 %), Mauritz-Mitte (25,1 %) und Aaseestadt (25,1 %) zu verzeichnen, was ins-

gesamt zu den hohen Werten in den östlichen Stadtbezirken geführt hat. Unterdurch-

schnittliche Anteile bis 20 % wurden in Pluggendorf/Bahnhof mit 19,3 %, Gievenbeck-

Nord mit 19,3 %, Kinderhaus-West mit 18,5 % und in Schützhof/Hafen mit 17,9 %, 

erreicht. Der Kommunalwahlbezirk Coerde wies mit 13,2 % die niedrigste Beteiligung 

auf.  

 

3.2. Abstimmungsergebnis  

3.2.1. Stadt Münster insgesamt  

Auf der Basis der Summe aller Abstimmungsbezirke und der Briefabstimmung ergab 

sich für die Stadt Münster folgendes endgültiges Abstimmungsergebnis:  

 

Tabelle 1: Stadt Münster - Bürgerentscheid 6.11.2016 - Abstimmungsergeb-
nis 

    Abstimmungsergebnis 

    Absolut % 

        (1) (2) (3) 

Abstimmungsberechtigte 247 124             100,0        x 
 Abstimmende 55 232             22,3        x 
 Ungültige Stimmen  126             0,1        x 
 Gültige Stimmen 55 106             22,3        100,0        
  davon entfielen auf       
   JA 29 107             11,8        52,8        
   NEIN 25 999             10,5        47,2        
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Von den 55 106 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen 52,8 % auf die Antwort „JA“ 

und 47,2 % auf „NEIN“.  

 

Mit 29 107 „JA“-Stimmen wurde das 10 %-Quorum von 24 712 notwendigen „JA“-

Stimmen erreicht. Damit sind mehr „JA“- als „NEIN“-Stimmen abgegeben worden und 

der Bürgerentscheid im Sinne der Antragsteller erfolgreich. Der Beschluss des Rates 

vom 11.5.2016 ist damit aufgehoben und das Offenhalten der Verkaufsstellen an den 

genannten Sonntagen wird nicht erlaubt.  

 

Abbildung 3: Verteilung der abgegebenen gültigen Stimmen 
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Abbildung 4: Stimmen nach Zustimmung und Ablehnung 

 
 

 

3.2.2. Ergebnisse auf Ebene der Stadtbezirke und der Kommu-

nalwahlbezirke  

 

3.2.2.1. Ergebnisse nach gültigen Stimmen 

 

In diesem Kapitel wird das Verhältnis der „JA“- und „NEIN“-Stimmen zu den gültigen 

Stimmen dargestellt. In der Tabelle 2 auf Seite 17 sind die Werte für die Stadtbezirke 

und Kommunalwahlbezirke wiedergegeben.  

 

Nach Stadtbezirken ist in Mitte mit 56,8 % der höchste Anteil „JA“-Stimmen an den 

gültigen Stimmen zu verzeichnen. Entsprechend niedrig ist der Anteil der „NEIN“-

Stimmen in diesem Stadtbezirk (43,2 %). Die wenigsten „JA“-Stimmen im Verhältnis 
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zu den gültigen Stimmen insgesamt wurden im Stadtbezirk Hiltrup abgegeben, 

43,2 %. Die Befürworter der Öffnung von Verkaufsstellen an weiteren Sonntagen 

(„NEIN“-Stimmen) gaben in diesem Stadtbezirk 56,8 % der Stimmen ab. 

 

Abbildung 5: Stimmenanteile nach Stadtbezirken 

 
 

 
Die Ergebnisse nach Kommunalwahlbezirken sind in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengestellt. 
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Tabelle 2: Ergebnisse des Bürgerentscheids am 6.11.2016 nach Kommunal-
wahlbezirken 

 

Insge-

samt JA

Absolut Absolut % Absolut Absolut

in % der 
Abstim-
mungs-
berech-
tigten

in % der
gültigen
Stim-
men

Absolut

in % der 
Abstim-
mungs-
berech-
tigten

in % der
gültigen
Stim-
men

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )

01 Altstadt 7 915 1 875 23,7 1 869 1 168 14,8 62,5  701 8,9 37,5 1,7

02 Schloss 8 642 1 805 20,9 1 797  928 10,7 51,6  869 10,1 48,4 1,1

03 Kreuz 8 076 2 114 26,2 2 109 1 114 13,8 52,8  995 12,3 47,2 1,1

04 Piusallee 9 065 2 296 25,3 2 292 1 291 14,2 56,3 1 001 11,0 43,7 1,3

05 Uppenberg 8 849 1 760 19,9 1 759  897 10,1 51,0  862 9,7 49,0 1,0

06 Rumphorst 7 388 1 860 25,2 1 851 1 025 13,9 55,4  826 11,2 44,6 1,2

07 Mauritz-Mitte 7 335 1 840 25,1 1 838 1 044 14,2 56,8  794 10,8 43,2 1,3

08 Herz-Jesu 7 823 1 670 21,3 1 669 1 057 13,5 63,3  612 7,8 36,7 1,7

09 Pluggendorf/Bahnhof 8 245 1 595 19,3 1 589  959 11,6 60,4  630 7,6 39,6 1,5

10 Schützenhof / Hafen 8 799 1 572 17,9 1 567  942 10,7 60,1  625 7,1 39,9 1,5

11 Geist / Pluggendorf 8 305 1 965 23,7 1 961 1 146 13,8 58,4  815 9,8 41,6 1,4

12 Aaseestadt 8 607 2 157 25,1 2 150 1 229 14,3 57,2  921 10,7 42,8 1,3

13 Düesberg 7 471 1 893 25,3 1 889 1 017 13,6 53,8  872 11,7 46,2 1,2

Stadtbezirk Mitte 106 520 24 402 22,9 24 340 13 817 13,0 56,8 10 523 9,9 43,2 1,3

14 Kinderhaus-West 6 807 1 261 18,5 1 259  666 9,8 52,9  593 8,7 47,1 1,1

15 Kinderh.-Ost/Sprakel 7 584 1 643 21,7 1 642  866 11,4 52,7  776 10,2 47,3 1,1

16 Coerde 7 429  982 13,2  980  571 7,7 58,3  409 5,5 41,7 1,4

Stadtbezirk Nord 21 820 3 886 17,8 3 881 2 103 9,6 54,2 1 778 8,1 45,8 1,2

17 Gelmer/Dyckburg 6 186 1 591 25,7 1 588  754 12,2 47,5  834 13,5 52,5 0,9

18 Handorf 6 087 1 544 25,4 1 542  763 12,5 49,5  779 12,8 50,5 1,0

19 Mauritz-Ost 5 755 1 428 24,8 1 424  781 13,6 54,8  643 11,2 45,2 1,2

Stadtbezirk Ost 18 028 4 563 25,3 4 554 2 298 12,7 50,5 2 256 12,5 49,5 1,0

20 Gremmendorf 8 642 2 141 24,8 2 137 1 087 12,6 50,9 1 050 12,1 49,1 1,0

21 Wolbeck 7 457 1 616 21,7 1 613  776 10,4 48,1  837 11,2 51,9 0,9

22 Angelmodde 6 615 1 494 22,6 1 492  745 11,3 49,9  747 11,3 50,1 1,0

Stadtbezirk Südost 22 714 5 251 23,1 5 242 2 608 11,5 49,8 2 634 11,6 50,2 1,0

23 Berg Fidel 8 174 1 670 20,4 1 667  796 9,7 47,8  871 10,7 52,2 0,9

24 Hiltrup-Ost 5 327 1 378 25,9 1 378  514 9,6 37,3  864 16,2 62,7 0,6

25 Hiltrup-Mitte 8 334 1 965 23,6 1 964  847 10,2 43,1 1 117 13,4 56,9 0,8

26 Amelsbüren 8 487 1 840 21,7 1 838  804 9,5 43,7 1 034 12,2 56,3 0,8

Stadtbezirk Hiltrup 30 322 6 853 22,6 6 847 2 961 9,8 43,2 3 886 12,8 56,8 0,8

27 Albachten 6 250 1 458 23,3 1 448  738 11,8 51,0  710 11,4 49,0 1,0

28 Mecklenbeck 6 450 1 487 23,1 1 482  865 13,4 58,4  617 9,6 41,6 1,4

29 Roxel 7 141 1 581 22,1 1 576  817 11,4 51,8  759 10,6 48,2 1,1

30 Sentrup 7 664 1 559 20,3 1 553  795 10,4 51,2  758 9,9 48,8 1,0

31 Gievenbeck-Süd 7 607 1 601 21,0 1 599  858 11,3 53,7  741 9,7 46,3 1,2

32 Gievenbeck-Nord 7 041 1 361 19,3 1 356  698 9,9 51,5  658 9,3 48,5 1,1

33 Nienberge 5 567 1 230 22,1 1 228  549 9,9 44,7  679 12,2 55,3 0,8

Stadtbezirk West 47 720 10 277 21,5 10 242 5 320 11,1 51,9 4 922 10,3 48,1 1,1
Urnenwahl 34 280 34 193 18 411 53,8 15 783 46,2 1,2
Briefwahl 20 952 20 912 10 696 51,1 10 216 48,9 1,0

 Stadt Münster 247 124 55 232 22,3 55 106 29 107 11,8 52,8 25 999 10,5 47,2 1,1

Kommunal-
wahlbezirk
Stadtbezirk

Stadt Münster

Abstim- 
mungs- 
berech- 

tigte

Gültige Stimmen
abgegebene 

Stimmen

Verhältnis 
"JA"-

Stimmen 
zu "NEIN"-
Stimmen

NEIN

Davon entfielen auf ...
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Den höchsten Anteil an „JA“-Stimmen nach Kommunalwahlbezirken weist der Bezirk 

Herz-Jesu auf. 63,3 % der gültigen Stimmen entfielen auf „JA“. Entsprechend niedrig 

war der „NEIN“-Wert: 36,7 %. Ebenfalls einen hohen „JA“-Anteil mit mehr als 60 % 

wiesen die Kommunalwahlbezirke Altstadt mit 62,5, Pluggendorf/Bahnhof mit 60,4 % 

und Schützenhof/Hafen mit 60,1 % auf. Die „NEIN“-Anteile hier betrugen unter 

40,0 %. 

 

Die meisten „NEIN“-Stimmen (im Verhältnis zu den gültigen Stimmen) gab es im Be-

zirk Hiltrup-Ost mit 62,7 %. Der Wert bei den „JA“-Stimmen betrug 37,3 %. Über 

55 % „NEIN“-Stimmen erreichten noch die Kommunalwahlbezirke Hiltrup-Mitte mit 

56,9 %, Amelsbüren mit 56,3 % und Nienberge mit 55,3 %.  

 

 

3.2.2.2. Ergebnisse nach Abstimmungsberechtigten 

 

Die Darstellung in diesem Kapitel stellt das Verhältnis der „JA“- und „NEIN“-Stimmen 

zu allen Abstimmungsberechtigten dar. Damit wird verdeutlich, inwieweit sich das 

Quorum von 10 % der Abstimmungsberechtigten auch auf kleinräumiger Ebene wie-

derfindet. 

 

Die Auswertung nach Stadtbezirken in Tabelle 3 zeigt, dass nicht in allen Bezirken das 

Quorum von 10 % bei den „JA“-Stimmen der Abstimmungsberechtigten erreicht wird. 

Das Quorum bei den „JA“-Stimmen wird in den Stadtbezirken Mitte, Ost, Südost und 

West erreicht. Den höchsten Anteil bei den „JA“-Stimmen erreicht dabei der Stadtbe-

zirk Mitte mit 13,0 %.   

In den Stadtbezirken Nord und Hiltrup wird das Quorum von 10 % „JA“-Stimmen nicht 

erreicht. Der geringste Wert bei den „JA“-Stimmen ist im Stadtbezirk Nord festzustel-

len, wo 9,6 % der Abstimmungsberechtigten mit „JA“ stimmten.  
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Tabelle 3:  Ergebnisse des Bürgerentscheids am 6.11.2016 für die Stadt 
Münster und nach Stadtbezirken 

Stadtbezirke 
Stadt Münster 

Abstimmungs-
berechtigte 

in % der Abstimmungsberechtigten 

Nicht 
beteiligt Ja Nein ungültig 

(1) (2) (3) (4) (5) 
      Mitte 106 520 77,1 13,0 9,9 0,1 

Nord 21 820 82,2 9,6 8,1 0,0 

Ost 18 028 74,7 12,7 12,5 0,0 

Südost 22 714 76,9 11,5 11,6 0,0 

Hiltrup 30 322 77,4 9,8 12,8 0,0 

West 47 720 78,5 11,1 10,3 0,1 

Stadt Münster 247 124 77,7 11,8 10,5 0,1 

 

 

Bei der Betrachtung der „JA“-Stimmen  an den Abstimmungsberechtigten nach Kom-

munalwahlbezirken  findet sich der höchste Anteil im Kommunalwahlbezirk Altstadt 

mit 14,8 %. Jeweils über 14 % der Abstimmungsberechtigten stimmten auch in Aa-

seestadt, Piusallee und Mauritz-Mitte mit „JA“.  

 

Diese Kommunalwahlbezirke mit den höchsten „JA“-Stimmenanteil liegen alle im 

Stadtbezirk Mitte. Den niedrigsten „JA“-Stimmen-Anteil gibt es im Stadtbezirk Mitte 

im Kommunalwahlbezirk Uppenberg mit 10,1 %. Ebenfalls niedrige „JA“-Stimmen-

Anteile verzeichnen die Kommunalwahlbezirke Schloss (10,7 %), und Schützen-

hof/Hafen (10,7 %).  

Im Stadtbezirk Nord überschreitet jeweils nur ein Bezirk hinsichtlich des Anteils der 

„JA“-Stimmen an den Abstimmungsberechtigten die 10,0 %-Marke (Kinderhaus-

Ost/Sprakel (11,4 %). Die anderen beiden Kommunalwahlbezirke in Nord bleiben un-

terhalb von 10,0 %. Der Kommunalwahlbezirk Coerde ist der Kommunalwahlbezirk 

mit dem niedrigsten Anteil an „JA“-Stimmen (7,7 %). 

Im Stadtbezirk Münster-Ost verzeichnet Gelmer-Dyckburg mit 12,2 % den niedrigsten 

„JA“-Stimmenanteil an den Abstimmungsberechtigten. In Handorf und Mauritz-Ost 

betragen die „JA“-Stimmenanteile 12,5 % und 13,6 %. 
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Im Südosten der Stadt liegen die „JA“-Stimmenanteile aller Kommunalwahlbezirke 

über 10,0 %. Der Anteil beträgt in Gremmendorf 12,6 %, in Angelmodde 11,3 %  und 

in Wolbeck 10,4 %. 

Den höchsten „JA“-Stimmenanteil an den Abstimmungsberechtigten im Stadtbezirk 

Hiltrup gibt es im Kommunalwahlbezirk Hiltrup-Mitte (10,2 %). Dies ist auch der ein-

zige Kommunalbezirk mit einem „JA“-Anteil an den Abstimmungsberechtigten von 

mehr als 10,0 %. In Berg-Fidel (9,7 %), Hiltrup-Ost (9,6 %) und Amelsbüren (9,5 %) 

kreuzten weniger Wähler „JA“ an. 

Der höchste Wert für „JA“ im Stadtbezirk West wurde in den Kommunalwahlbezirken 

Mecklenbeck mit 13,4 % erreicht. In den Kommunalwahlbezirken Gievenbeck-Nord 

und Nienberge machten mit 9,9 % die wenigsten Wählerinnen und Wähler bei „JA“ ein 

Kreuz. 

 

Bei der Analyse der „NEIN“-Stimmen an den Abstimmungsberechtigten ragt Hiltrup-

Ost mit 16,2 % deutlich hervor, aber auch in Gelmer-Dyckburg (13,5 %) und Hiltrup-

Mitte (13,4 %) gibt es überdurchschnittlich viele Abstimmungsberechtigte, die beim 

Bürgerentscheid mit „NEIN“ votierten. 

Den niedrigsten „NEIN“-Stimmenanteil gibt es im Kommunalwahlbezirk Coerde 

(5,5 %). Unter 8 % „NEIN“-Stimmen an den Abstimmungsberechtigten sind in den 

Kommunalwahlbezirken Schützenhof/Hafen (7,1%), Pluggendorf/Bahnhof (7,6 %) und 

Herz-Jesu (7,8 %) festzustellen. 
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Abbildung 6: "JA"-Stimmen  in % der Abstimmungsberechtigten nach Kom-
munalwahlbezirken 
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3.2.2.3.  Abstimmungsverhalten – Verhältnis JA / NEIN-Stimmen 

 

Werden die absoluten Zahlen der „JA“-Stimmen ins Verhältnis zu den „NEIN“-Stimmen 

im jeweiligen Kommunalwahlbezirk gesetzt, so ergibt sich ein Maß für die Intensität 

der Zustimmung („JA“-Stimmen) oder Ablehnung („NEIN“-Stimmen) der Aufhebung 

des Ratsbeschlusses vom 11.5.2016 über das Offenhalten von Verkaufsstellen (vgl. 

Tabelle 2).  

Ein Wert unter 1,0 bedeutet, dass mehr „NEIN“-Stimmen als „JA“-Stimmen in dem 

Kommunalwahlbezirk abgegeben wurden. Die Skala reicht von 0,6 in Hiltrup-Ost (864 

„NEIN“-Stimmen zu 514 „JA“-Stimmen) bis 1,7 in Herz-Jesu (612 „NEIN“-Stimmen zu 

1 057 „JA“-Stimmen).  

In 24 Kommunalwahlbezirken gibt es mehr „JA“-Stimmen als „NEIN“-Stimmen. Die 

Zahl der „JA“-Stimmen (Aufhebung des Ratsbeschlusses zum Offenhalten von Ver-

kaufsstellen) ist mit einem Wert von 1,4 und mehr besonders hoch in den Kommunal-

wahlbezirken Altstadt, Herz-Jesu, Pluggendorf/Bahnhof, Schützenhof/Hafen, 

Geist/Pluggendorf und Mecklenbeck. Von diesen Kommunalwahlbezirken liegen bis auf 

Mecklenbeck alle im Stadtbezirk Mitte.  

 

In 9 Kommunalwahlbezirken gibt es mehr „NEIN“-Stimmen als „JA“-Stimmen. In allen 

Kommunalwahlbezirken des Stadtbezirks Hiltrup sind die „NEIN“-Stimmen in der 

Überzahl, im Stadtbezirk Mitte überwiegen in allen Kommunalwahlbezirk die „JA“-

Stimmen.  
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Abbildung 7:  Verhältnis der „JA“-Stimmen zu „NEIN“-Stimmen nach Kom-
munalwahlbezirken 
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3.2.3. Briefabstimmung  

 

Das Abstimmungsverhalten bei der Briefabstimmung weicht leicht von dem bei der 

Urnenabstimmung ab. Der Anteil der gültigen „JA“-Stimmen beträgt mit 53,8 % bei 

den Urnenwählern 2,7 %-Punkte mehr als bei den Briefwählern (51,1 %), bei einem 

Durchschnittswert von 52,8 % in der Stadt Münster insgesamt; bei den „NEIN“-

Stimmen ist es folglich genau umgekehrt, denn 48,9 % der Briefwahlstimmen waren 

„NEIN“-Stimmen gegenüber 46,2 % bei den Urnenwählern. Beim Bürgerentscheid im 

Jahr 2012 betrug der Unterschied zwischen Brief- und Urnenabstimmung 4,2 %-

Punkte. 

 

Abbildung 8: Briefabstimmung - Urnenabstimmung 
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